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EU liefert das weltweit erste KI-Gesetz 

Autorin 

 Ilka Wölfle 

F ür viele Menschen sind auf künstli-
cher Intelligenz (KI) basierte Techno-
logien wie die Einkaufshilfe Alexa, 

KI-generierte Bilder und Sprachmodelle 
wie ChatGPT nicht mehr aus ihrem Alltag 
wegzudenken. Auch in der Sozialversiche-
rung wird KI bereits in verschiedenen Be-
reichen eingesetzt. KI hilft zum Beispiel, 
potenzielle Fälle für das Reha-Management 
zu einem möglichst frühen Zeitpunkt zu 
ermitteln, oder sie unterstützt im Regress, 
wenn es darum geht, Unfälle nach einheit-
lichen Kriterien zu bewerten. Umso wich-
tiger ist es, dass KI sicher und verlässlich 
arbeitet. Dies sicherzustellen hat sich auch 
die Europäische Union (EU) auf die Fahne 
geschrieben und weltweit als erste Region 
mit einem am 1. August 2024 in Kraft ge-
tretenen Gesetz begonnen, KI europaweit 
zu regulieren. 

Doch was genau reguliert das KI-Gesetz 
und warum ist seine Umsetzung auch für 
die Sozialversicherung relevant? Hauptele-
ment der neuen europäischen Vorschriften 
ist die Gewährleistung, dass KI-Systeme, 

die auf dem EU-Markt in Verkehr gebracht 
und in der Union verwendet werden,  sicher 
sind. Um dies zu erreichen, werden KI-
Systeme durch die neuen europäischen 
Vorschriften in unterschiedliche Risi-
kogruppen eingeteilt, für die wiederum 
entsprechende Vorschriften eingehalten 
werden müssen. Dabei wird ein risikoba-
sierter Ansatz verfolgt. Die Intensität der 
Regulierung hängt also von dem Risiko ab, 
das mit dem Einsatz des jeweiligen KI-Sys-
tems verbunden ist. Außerdem legen die 
europaweit geltenden Vorschriften Ver-
pflichtungen für Anbieter und Nutzende 
fest, die sich nach dem Risiko, das von dem 
KI-System ausgeht, richten. 

Bis die europäischen KI-Regelungen gel-
ten und von den Mitgliedstaaten beachtet 
werden müssen, sind allerdings noch vie-
le ungeklärte Fragen zu beantworten. So 
müssen bis zum Geltungsbeginn im August 
2026 wichtige Einzelheiten wie die Einrich-
tung eines wissenschaftlichen Gremiums 
unabhängiger Sachverständiger und ande-
re Maßnahmen zur Governance ausgearbei-
tet werden. Es ist mit mehr als 70 Durch-
führungs- und delegierten Rechtsakten zu 
rechnen, die die allgemeinen Regeln und 
Bestimmungen zu KI weiter konkretisieren 
sollen. Eine ganz schöne Mammutaufgabe 
für die Europäische Kommission, die diese 
Rechtsakte erlässt. Auch einzelne Umset-
zungsfristen sind sehr anspruchsvoll. So 
müssen verbotene Systeme wie zum Bei-
spiel solche, die menschliches Verhalten 

manipulieren, bereits Mitte Februar 2025 
schrittweise abgeschafft werden. 

Neben den inakzeptablen KI-Systemen, 
die verboten sind, unterscheidet das Ge-
setz zwischen KI-Systemen mit hohem und 
begrenztem Risiko. Für die Nutzung von 
Hochrisikosystemen, zu denen KI-Syste-
me, die im Personalmanagement einge-
setzt werden, zählen, gilt es umfassende 
Regelungen zu beachten. Beispielsweise 
müssen Unternehmen, die solche Systeme 
nutzen, Qualitätsmanagement- und Infor-
mationspflichten erfüllen, die Genauigkeit, 
Robustheit und Sicherheit des Systems si-
cherstellen und das System laufend über-
wachen und gegebenenfalls korrigieren. 
Die Missachtung der Vorgaben in der KI-
Verordnung zieht erhebliche Sanktionen 
nach sich. 

Die Einsatzmöglichkeiten von KI im Be-
reich der Sozialversicherung sind vielseitig 
und reichen von der Kommunikation mit 
Versicherten über die Vereinfachung und 
Beschleunigung von Prozessen bis hin zur 
Verbesserung der Sicherheit am Arbeits-
platz. Um in Zukunft das Potenzial voll 
auszuschöpfen, wird sich auch die Sozi-
alversicherung als Nutzer von KI-Systemen 
mit den Regelungen des Gesetzes ausein-
andersetzen müssen. Eine genaue Klassi-
fizierung bereits verwendeter KI-Systeme 
ist unumgänglich für die Umsetzung der 
Pflichten, die das KI-Gesetz für bestimmte 
Systeme vorsieht.  ←
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